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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Rohda (Haarberg) 01.09.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Entsprechend § 4 Abs. 3 i.V.m. § 8 b) der Ortsteilverfassung, werden für dringliche Sanierungs- und  

Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus (Nachinstallation von CE-Steckdosen im Außenbereich)   

600,00 EUR zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

 

17.08.2015, gez. Voß    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Rohda (Haarberg) 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 4 der 

Ortsteilverfassung - Unterhaltungs- und 

Sanierungsarbeiten Bürgerhaus 

 

Drucksache 1696/15 
 

Ortsteilrat Rohda 

(Haarberg) 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 600,00 EUR 

   ↓ 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 600,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Am Bürgerhaus ist eine Nachinstallation von CE-Steckdosen dringend erforderlich. Nach Vorlage 

eines Kostenvoranschlages beim Fachamt sollen für diese Maßnahme 600,00 EUR bereit gestellt 

werden. 
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